
10 019 505 

Beschluss des Akkreditierungsrates  

Antrag: 10 019 505 
Studiengang: Leistungs- und Mikroelektronik, M.Sc. 
Hochschule: Hochschule Reutlingen 
Studienort/e: Reutlingen 

Akkreditierungsfrist: 01.10.2023 - 30.09.2031 

Entscheidung 

Die Akkreditierung wurde unter folgender Auflage/folgenden Auflagen erteilt: 

Auflage 1: Die vorgeschriebenen Angaben über die Dauer sowie Häufigkeit der Module sind in den 
jeweiligen Modulhandbüchern abzubilden. (§ 7 StAkkrvO) 

Auflage 2: Eine aktualisierte Zugangs- und Auswahlsatzung ist vorzulegen, aus der die notwendige 
zusätzliche Erfüllung weiterer ECTS bei Zugang aus einem sechssemestrigen Bachelor (d.h. mit 180 
ECTS) hervorgeht. (§ 8 StAkkrVO) 

Der Akkreditierungsrat hat dazu folgenden Beschluss getroffen: 

Die Auflagen sind erfüllt. 

Begründung 

Die Hochschule hat fristgerecht Unterlagen gemäß § 27 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung bzw. der 
entsprechenden Regelung in der Landesrechtsverordnung zum Nachweis der Auflagenerfüllung 
eingereicht. 

Zu Auflage 1 – Modulhandbuch (§ 7 StAkkrVO):  

Die Hochschule legt ein überarbeitetes Modulhandbuch vor. In der Einleitung ist angegeben, dass sich 
alle Module über ein Semester erstrecken und sowohl im Sommer- als auch im Wintersemester 
angeboten werden. Der Akkreditierungsrat bewertet die Auflage damit als erfüllt. 

Zu Auflage 2 – Zugagnsvoraussetzungen (§ 8 StAkkrVO):  

Die Hochschule legt eine Zugangs- und Auswahlsatzung vor. In deren § 3 Abs. 1 ist festgelegt, dass 
Bewerber mit einem Bachelorabschluss von 180 Leistungspunkten weitere Module im Umfang von 30 
Leistungspunkten erbringen müssen. Die Auswahl der Module richtet sich nach dem 
Bachelorabschluss und wird mit dem Studiendekan in einem Learning Agreement vereinbart. Der 
Akkreditierungsrat bewertet die Auflage damit als erfüllt. 
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